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Aufwandentschädigung für 
Betreuer/ Betreuerinnen in 

Kindergruppen
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Kindergruppen
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Verordnung über die Dienst- und Reisekostenaufwands-
entschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige , 
die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezo-
gen werden
(Feuerwehrdienst- und Reisekostenaufwandsentschädi-
gungsverordnung - FwDRAVO) Stand: 23.Juli 2008

§ 4
Dienstaufwandsentschädigung für besondere Dienstlei stungen
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Dienstaufwandsentschädigung für besondere Dienstlei stungen
Werden Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr für andere als in §§
1 bis 3 genannte Funktionen für einen Zeitraum zu Dienstleistun-
gen, die erheblich über die zeitliche Inanspruchnahme des üblichen 
allgemeinen Dienstes in der Freiwilligen Feuerwehr hinausgehen, 
herangezogen, hat der Aufgabenträger für den Brandschutz und die 
Allgemeine Hilfe (Stadt/ Gemeinde) nach Anhörung der Leiterin oder 
des Leiters der Feuerwehr eine angemessene Dienstauf-
wandsentschädigung zu zahlen.


